
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/4/5 3Ob285/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.04.1938

Norm

ABGB §1432

ABGB §1502

WG Art89

Rechtssatz

Wenn zum Begleiche einer Warenschuld zahlungshalber ein Wechsel gegeben worden ist, kann der Empfänger der

Ware, nachdem die Kaufpreisforderung durch Verjährung, aber auch die wechselrechtliche Verbindlichkeit des

Ausstellers oder Annehmers durch Verjährung oder dadurch erloschen ist, daß eine zur Erhaltung des Wechselrechtes

notwendige Handlung versäumt wurde, mit der Bereicherungsklage nach Art 89 des WG belangt werden.
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